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Scheidungskinder, Invalide und «<Halbhstarke» stehen zur Diskussion

Tagung der Vereinigung Schweizerischer Amtsvormiinder

Die diesjahrige Jahrestagung vom 18./19. September,
bei herrlichstem Herbstwetter in Bern durchgefiihrt,
fiihrte zu einer Wachtablésung. Ziirich libernahm von
Bern den Vorort, den es sechs Jahre innegehabt hatte.
Zum neuen Présidenten der Vereinigung wurde Dr.
Carl Schlatter, Amtsvormund in Zirich, gewéhlt. Der
Wechsel des Vorortes geschah mit einigen «Hinterge-
danken». Im Jahre 1963 werden es 50 Jahre her sein
seit der Griindung der Vereinigung Schweizerischer
Amtsvormiinder. Der Zusammenschluss erfolgte da-
mals auf Initiative der Ziircher, die auch den ersten
Vorstand bildeten. Die Jubildumsfeier soll deshalb den
Ziurchern vorbehalten und zur «wlirdigen Durchfiih-
rung» anvertraut werden!

*

In einem ersten Referat sprach der Vorsteher des Kan-
tonalen Jugendamtes in Bern, Fiirsprecher Paul Kistler,
liber

«Erfahrungen mit Kindern aus geschiedenen Ehen.»
Es ist kein Geheimnis, dass in der européischen Stati-
stik die Schweiz zu den scheidungsreichsten Staaten
gehort. So zdhlte man bei uns 1956 4392 Ehescheidun-
gen, wovon 4269 Kinder betroffen wurden. Fir die
Kinder bedeutet eine solche Situation meist Entwur-
zelung aus der Heimat, die allerdings oft nicht erst
mit der Trennung der Ehe beginnt. Ueberall dort, wo
das «Vorspiel», das sich liber Jahre hinziehen kann,
so unerfreulich ist, kann unter Umstdnden die Auf-
16sung der Ehe fiir die Kinder vorerst Befreiung und
Erlosung bedeuten. Trotzdem bleibt bestehen, dass im
allgemeinen die Ehescheidungen flir Kinder Entwur-
zelung bedeutet, dass Geschwister h&ufig notgedrun-
gen auseinandergerissen werden und die Stérungen
fortdauern.

Es ist liber diese Probleme wiederholt berichtet wor-
den, so dass wir hier nur andeutungsweise einige
Hauptforderungen des erfahrenen Referenten erwéh-
nen: Es bleibt bestehen, dass Ehescheidungen kaum je
aus der Welt zu schaffen sind. Im Hinblick auf Kin-
dernot, auf seelische Belastung und Qualen wéhrend
Jahren soll sie deshalb auch nicht unbedingt wver-
schwinden. Immerhin kann und soll die hohe Zahl der
Ehescheidungen vermindert werden. Noch sind die
Moglichkeiten fiir eine bessere Vorbereitung auf die
Ehe ldngst nicht ausgeschépft. Man denke an unsere
Berufsschulen, an die Jugendgruppen- und -vereini-
gungen aller Art. Erfreulicherweise gewinnt die Idee
der Elternschulung immer mehr an Boden. Parallel
dazu sollte ein Ausbau des Eheschutzes erfolgen, in-
dem der Ueberlastung der Richter Einhalt geboten
wird.

Die Frage der Kinderzuteilung ist keine Nebensache.
Ihre Abkldarung sollte in vielen Féllen umfassender
erfolgen. Art.156 ZGB gibt dem Richter grosse Frei-
heit. Er hat es in der Hand, die Weiche zu stellen fiir
die spatere Lebensgestaltung. Die Aufgabe ist jedoch
so gross, dass er sie allein kaum bewiltigen kann.
Grundsiétzlich geht es bei der Kinderzuteilung nicht

um ein Abwiagen der Schuldfrage, sondern in erster
Linie um moglichste Wahrung des Kindesinteresses.
Um dieser heiklen Aufgabe gerecht zu werden, muss
eine -einlédssliche Einvernahme der Eltern erfolgen. Je
nach Umstidnden ist eventuell die voriibergehende Her-
ausnahme und Unterbringung der Kinder in einem
Heim angezeigt. Vor allem aber sollten die Vormund-
schaftsbehérden und wo vorhanden die Jugendédmter
viel mehr zur Mitberatung herangezogen werden. In
Deutschland zum Beispiel werden die Jugendimter
immer zur Losung der Frage der Kinderzuteilung vom
Gericht begriisst. Diese Instanzen sind in diesem Punkt
sicher mehr Fachmann als der Richter. Zu priifen
wire ferner die Errichtung der Stelle einer Sozial-
arbeiterin bei unsern Gerichten. Alles soll darauf hin-
zielen, die Frage der Zuteilung noch besser zum Wohl
der Kinder 10sen zu konnen.

Einen Stein des Anstosses bildet immer wieder die
Regelung des Besuchsrechtes. Die Erfahrung zeigt, dass
unsere Richter hier viel zu schematisch, vor allem zu
wenig praktisch denken. Der Referent ist der Ansicht,
dass gerade diese Frage im Scheidungsprozess vom
Richter viel zu wenig sorgfiltig behandelt wird. Er
verlangt eine bessere, umfassendere Abkldrung. Grund-
sitzlich macht man in der Jugendfiirsorgearbeit die
Erfahrung, dass sich zeitlich weiter gefasste, lénger
dauernde Besuche glinstiger auswirken als h&ufige,
kurzfristige Losungen.

Wie es um die Eintreibung der Alimente steht, ist be-
kannt. Der Referent ist der Ansicht, dass flir sdumige
Viter Art. 171 ZGB anwendbar erklédrt werden sollte.
Dies hatte zur Folge, dass der Richter Schuldner des
sdumigen Ehegatten anweisen konnte, die Zahlungen
ganz oder teilweise der Ehefrau zu leisten!

*

Am 1. Januar 1960 soll die Eidgendssische Invaliden-
versicherung in Kraft treten. In prégnanter, Kklarer
Weise gab der Vicedirektor des Bundesamtes fiir So-
zialversicherung, Dr. Max Frauenfelder eine

«Orientierung itber die Invalidenversicherungs.
Dariiber wird in den néchsten Monaten noch viel ge-
schrieben werden, so dass wir uns mit wenigen Hin-
weisen begniligen konnen:

Grundsitzlich werden Leistungen nur dann gewéhrt,
wenn die Invaliditdat zur Erwerbsunfihigkeit fiihrt, die
voraussichtlich bleibend ist oder aber ldngere Zeit
dauert. Leistungen an Nichterwerbstédtige erfolgen,
wenn ihre Invaliditat derart ist, dass sie sich nicht
mehr in ihrem bisherigen Wirkungskreis betétigen
konnen, zum Beispiel Hausfrauen. Bei Minderjahrigen
wird nebst Geburtsschéden eine Invaliditdt angenom-
men, wenn das Kind an einem Gebrechen leidet, das
wahrscheinlich eine spédtere Erwerbsunféhigkeit zur
Folge haben wird.

Die Leistungen der Invalidenversicherung teilen sich
in drei Gruppen: Eingliederungsmassnahmen, Renten
und Hilflosenentschadigung. Das grosste Gewicht fallt
den Eingliederungsmassnahmen zu. Die Eingliederung
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soll gefordert, die Erwerbstitigkeit wieder hergestellt
werden. Dazu sollen dienen: Medizinische Massnah-
men (chirurgische Eingriffe, Behandlung von L&hmun-
gen, Geburtsgebrechen); sodann Massnahmen beruf-
licher Art, also Berufsberatung, erstmalige berufliche
Ausbildung, Umschulung evtl. Wiedereinschulung in
den alten Beruf. Ebenso soll Arbeit vermittelt wer-
den. Mit den Massnahmen flir die Sonderschulung
wird einem grossen Kreis von Pro Infirmis-Schiitz-
lingen geholfen. Beitrdge werden aber auch an die
Unterbringung bildungsunfihiger Kinder geleistet. Zur
Wiedereingliederung gehort auch die Abgabe von
Hilfsmitteln (Fahrzeuge, Prothesen, Blindenhunde)
wie die Ausrichtung von Taggeldern wihrend der Zeit
der Eingliederung.

Bei der zweiten Leistungsgruppe handelt es sich um
die Renten: Sie werden nur dann ausgerichtet, wenn
die Eingliederungsmassnahmen nicht in Frage kom-
men oder zu keinem Resultat fiihren. Bei einer Er-
werbsunfihigkeit von mindestens 50 Prozent wird eine
halbe Rente, bei zwei Drittel Erwerbsunfihigkeit eine
ganze Rente ausgerichtet. In Héartefdllen kann (kein
Rechtsanspruch!) eine Rente auch bei einer Invalidi-
tdt von zwei Flinfteln gewidhrt werden. Der Anspruch
auf die Rente erfolgt, wenn die Erwerbsunfihigkeit
volle 360 Tage gedauert hat und dariiber hinaus noch
zu 50 Prozent besteht. Das Rentensystem ist demjeni-
gen der AHV angepasst.

Bei der dritten Gruppe handelt es sich um die Hilf-
losenentschdadigung. Sie wird ausgerichtet an Pflege-
bedirftige und darf jihrlich nicht weniger als 300
Franken und nicht mehr als 900 Franken betragen. Die
Entschadigung wird frithestens mit dem 20. Altersjahr
ausgerichtet. Pflegebediirftige Anstaltsinsassen, die auf
Kosten der Armenpflege untergebracht sind, erhalten
die Hilflosenentschddigung nur dann, wenn damit die
Hilfe der Armenpflege abgelost werden kann.

Fir die Finanzierung wird mit einem jahrlichen Auf-
wand wvon 150 Millionen Franken gerechnet. Davon
sollen durch die Oeffentliche Hand (Bund zwei Drittel,
Kantone ein Drittel) die Hé&lfte aufgebracht werden.
Die zweite Halfte, also 75 Millionen sind durch die
Versicherten zu iibernehmen. Der Beitrag des Ein-
zelnen wird auf vier Promille festgesetzt, so dass der
AHV-Beitrag inskiinftig 4,4 Prozent betragen wird.
Zum Unterschied der AHV wird bei der Invalidenver-
sicherung das Umlageverfahren zur Anwendung kom-
men.

Zur Zeit fehlen noch wichtige Ausfiihrungsbestim-
mungen. Man wird in den néchsten Monaten mit Inter-
esse die Schlussarbeiten verfolgen und zur Gewissheit
gelangen, dass mit der Einfiihrung der Invalidenver-
sicherung ein gewaltiges Sozialwerk geschaffen wird.

*

Mit grosster Aufmerksamkeit horte die gut besuchte
Tagung der Vereinigung Schweizerischer Amtsvor-
miinder zum Schluss das Referat des Direktors der
Sozialen Fiirsorge der Stadt Bern, Gemeinderat Klaus
Schddelin iiber

«Zeitgeist und Jugend.»

Es ist nicht moglich, mit wenigen Séatzen das leiden-
schaftliche Bekenntnis zur heutigen Jugend und die
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scharfe, schonungslos grell beleuchtende Abrechnung
mit der «guten alten Zeit», wie sie der Vortragende
mit vollendeter Sprache den atemlos lauschenden Zu-
horern bot, zu wiederholen und zusammenzufassen.
Eines scheint uns wichtig: Es war notig, dass gerade
in diesem Kreis den Jugendfiirsorgern und Amtsvor-
miindern unseres Landes, die sich ja tédglich mit der
heutigen, oft so verkannten und einseitig verurteil-
ten Jugend befassen miissen, die «gute alte Zeit»
derart ungeschminkt realistisch beleuchtet wurde.
Denn von dieser Sicht her kann doch erst der Geist
unserer Tage richtig verstanden werden. Kommt nicht
aus jener Zeit, da Tugend und Ordnung scheinbar
blithten, da die «Gartenlaube» neben der Bibel am
meisten gelesen wurde, da die Mode eine moralische
Einstellung verkorperte, vor der uns heute ekelt und
man «christlich» war, ein Kapitalismus, der unmensch-
lich sich gebéardete, und ein Proletariat, das schrie und
diirstete nach menschenwlirdigem Dasein! Hat man
nicht jene Biirger, die nicht ins «falsche», so schon
zurecht gezimmerte Weltanschaungsbild passten, abge-
schoben und nach Amerika hiniiber verpflanzt, um
hier ja makellos dazustehen! Kommt es von ungeféhr,
dass aus jener Zeit die Stimme eines Nietzsche tont?
Es war eine furchtbare Zeit, miissen wir heute sagen,
wenn wir ehrlich sind. Gewiss, jene Menschen ver-
fligten noch iiber mehr Zeit, Kleinheit, Stille und Na-
tur. Aber Weltkriege sind doch das Fazit jener Tage.
Der Referent ist der Ansicht, dass die Epoche der
Desillusionierung, in der wir heute leben, kein schlech-
tes Zeitalter sei. Die Jugend ist echter als friiher. Das
verstehen wir vielfach nicht, weil wir selber noch die
Wurzeln in jener andern Zeit haben. Bei uns selber
hat sich die Desillusionierung noch nicht so vollzogen
wie bei jenen, die nach uns kommen. Sie aber moch-
ten ausbrechen aus dem Lérm unserer Tage, suchen
Natur und Stille und finden nur Asphalt- und Beton-
pisten, Schwebebahnen und verschlossene und abge-
wertete Zukunftshoffnungen. Sie koénnen nicht vor-
wirts, weder seitwidrts noch abwérts und brechen
deshalb nach hinten aus. Es geht nicht mehr um eine
schwiile, erotische Tanzatmosphére, sondern um Dre-
hen und Hipfen bis zur Wildheit. Es ist ein Gang in
den Urwald, zurilick ins Primitive. Das Halbstarkentum
kommt einem Griff nach hinten, in die Urzeit, zum
Neandertaler und in die Zeit des Faustrechts gleich.
Dorthin haben wir die Jugend getrieben. Es féillt uns
schwer, den Scherbenhaufen zu sehen, auf dem die
Jugend heute steht. Wir miissen aber unserer Jugend
folgen, um sie zu verstehen. Auch wir miissen uns
16sen von jener falschen Anschauung aus der vikto-
rianischen Zeit. Die Jugend kénnen wir nur verstehen,
wenn wir die Realitdt unseres Jahrhunderts erkennen.
Wir Alten miissen realistischer werden, miissen un-
sere Jugend etwas von unserer eigenen Hilflosigkeit
spiiren und sehen lassen; vielleicht miissen wir von
unserem Kulturrausch hinuntersteigen, um der Ju-
gend niher zu sein. Aber was dann? Mit ihr noch wei-
ter nach hinten, noch mehr zuriick schreiten? Auf
diese letzte, entscheidende Frage sieht Direktor Sché-
delin nur den Ausweg nach oben. Fir ihn liegt die
Losung aller Probleme im Einbruch von oben, in der
Kraft eines Glaubens, der bleibt! Dafiir — hievon ist
er auf Grund reicher Erfahrung mit jungen Menschen
tberzeugt — ist auch die heutige Jugend, die sucht und
diirstet, offen! efd.



	Scheidungskinder, Invalide und "Halbstarke" stehen zur Diskussion : Tagung der Vereinigung Schweizerischer Amtsvormünder

